
Weisung der Kantonalen Steuerverwaltung: 

 
 
 
Rubrik 1110:  Nettoertrag aus möbliert vermieteten Liegenschaften   

Grundsätzlich:  
Diese Weisung regelt die einheitliche Anwendung der  Berechnung des Nettoertrages aus 
möbliert vermieteten Liegenschaften und ergänzt die  Bestimmungen in der Wegleitung zur 
Steuererklärung 
 
1. Zum Brutto-Mietertrag aus möbliert vermieteten L iegenschaften gehören: 

• alle Mietzinseinnahmen inkl. Parkplätze 
• alle übrigen Vergütungen der Mieter/innen für Nebenkosten, soweit sie die tatsächlichen 

Auslagen der Vermieterin/des Vermieters übersteigen 
 

Vom deklarierten Brutto-Mietertrag wird aufgrund der Abnützung der Wohnungseinrichtung und der 
höheren Gewinnungskosten ein Pauschalabzug von 20% gewährt. 

 

2. Im Pauschalabzug von 20%* sind die in nachstehen der Tabelle bezeichneten Auslagen 
enthalten. Die Reinigungskosten Dritter sind in der  Pauschale 20% nicht inbegriffen. 
 

*Anstelle des Pauschalabzuges können diese Kosten au ch effektiv nachgewiesen werden. Sie 
sind zu belegen. Für die Geltendmachung der Abnützu ng des Mobiliars ist eine 
Abschreibungstabelle zu führen.  

 

Nach Abzug des Pauschalabzuges können die Unterhaltskosten geltend gemacht werden. 

 

3. Die Unterhaltskosten sind gemäss Ausscheidungska talog und analog nachstehender 
Tabelle abzugsfähig. Die Dumont-Praxis ist ab Steue rperiode 2010 aufgehoben worden. 

 
 
 
Diese Weisung tritt ab sofort für alle offenen und noch nicht rechtskräftigen Veranlagungen in 
Kraft.  
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Die anfallenden Kosten werden in folgende Kategorien aufgeteilt: 
 
 

 
 
 
 
 


